
Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 
(ElektroG3) 

 

Symbolerklärung 
 

 
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses 
Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im 
Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer 

getrennten Sammlung zugeführt werden muss. 
 

 
Getrennte Erfassung von Altgeräten  
 

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte 
bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer, vom unsortierten 

Siedlungsabfall getrennten, Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören 
insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und 
Rückgabesysteme.  

 
Batterien und Akkus sowie Lampen  

 
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom 

Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät 
entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle 
vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur 

Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers zugeführt werden. 

 
Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten  
 

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den 
Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von 

Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten 
Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe 
kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie gegebenenfalls weitere 

Annahmestellen für die Wieder-verwendung der Geräte zur Verfügung. Die 
Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten. 

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von 
mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer 
Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im 

Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem 
Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und 

Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen 
Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers 
der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue 

Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich 
zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf 

Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren 
Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in 
unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb 

 



unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des 

Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. 
 

Datenschutzhinweis 
 
Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, 

sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. 
Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, 

entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie 
es zur Entsorgung zurückgeben, und fuhren diese einer separaten Sammlung zu. 
 

Weitere Informationen 
 

Weitere Informationen zum Elektrogesetz finden Sie auf www.elektrogesetz.de. 
Informationen zur Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 
ElektroG (Sammelquote) und § 22 Abs. 1 ElektroG (Verwertungsquoten): 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz 

veröffentlicht jährlich ausführliche Daten zu Elektro- und Elektronikgeräten und die 
in Deutschland erreichten und an die EU-Kommission zu übermittelnden 

quantitativen Zielvorgaben auf seiner Internetseite: 
https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/ 
kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete. 

 
Hinweise zur Abfallvermeidung 

 
Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung 
in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben 

Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der 
Abfallbewirtschaftung. Als Maß-nahmen der Abfallvermeidung kommen bei 

Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer 
durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger 
gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. 

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter 
Beteiligung der Länder: 

https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter- 
beteiligung-der-laender/ 
 

WEEE-Registrierungsnummer und Kontaktdaten 
 

Unter der WEEE-Registrierungsnummer DE 37357173 sind wir bei  
Stiftung EAR registriert  
Stiftung EAR 

Nordostpark 72 
D-90411 Nürnberg 

 
als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert. 
 

fsm Importgesellschaft mbH 
Willy-Brandt-Allee 66 

45891 Gelsenkirchen 
Info@fsm-import.de 

 



Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2 
 

 
 
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren 
besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden 
dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei 

enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb 
des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, 

alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. 
 

Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen 
Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie 
von Ihrer Stadt oder Kommunalverwaltung erhalten. Weitere Informationen zum 

Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter: www.batteriegesetz.de 
 

Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, die Batterie, anstatt der Entsorgung einer 
Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder 
die Instandsetzung der Batterie. 

 
Batterien können chemische Gefahrstoffe enthalten, die sowohl die Umwelt 

belasten und die Gesundheit von Menschen und Tieren gefährden. Insbesondere 
beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien ist Vorsicht geboten, da sich diese 
zudem bei unsachgemäßer Behandlung leicht entzünden können und Brände 

verursachen können. 
 

Batterien und Akkumulatoren, die in Elektrogeräten enthalten sind und 
zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen getrennt von diesem entsorgt 
werden. 

 
WARNHINWEISE 

 
• Akkus/ Batterien nie anzünden 

   ➢ EXPLOSIONSGEFAHR 

 

• Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu   
  Verletzungen führen kann 


